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§ 1 Ziel
 - Integrationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Das Ziel dieses Bundesgesetzes besteht in der raschen Integration rechtmäßig in Österreich aufhältiger

Personen in die österreichische Gesellschaft durch das systematische Anbieten von Integrationsmaßnahmen

(Integrationsförderung) sowie durch die Verpflichtung, aktiv am Integrationsprozess mitzuwirken

(Integrationspflicht).

2. (2)Österreichs liberales und demokratisches Staatswesen beruht auf Werten und Prinzipien, die nicht zur

Disposition stehen. Diese identitätsbildende Prägung der Republik Österreich und ihrer Rechtsordnung ist zu

respektieren. Sie bildet die Grundlage für das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher

Herkunft und damit für den Zusammenhalt der Gesellschaft in Österreich. Dies zu wahren ist ebenfalls Ziel dieses

Bundesgesetzes.
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